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Gesetz zum Abkommen zur Anderung des Abkommens iiber die
Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik (ZLS)

4.

Der Senat (iberreicht der Biirgerschaft (Landtag) den Entwurf eines
Gesetzes zum Abkommen zur Anderung des Abkommens iiber die
Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik (ZLS).

Mit dem Gesetzentwurf wird die Zustimmung zum und die
Veroffentlichung des Abkommens, das dadurch Bestandteil des
Landesrechts wird, geregelt. AuBerdem regelt es die Bekanntmachung
des Inkrafttretens des Abkommens nach der Ratifikation. Das
Abkommen wurde durch die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch
die Senatorin fiir Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, am 4.
November 2024 unterzeichnet.

Die staatliche Deputation fiir Gesundheit und Verbraucherschutz hat
dem Entwurf in ihrer Sitzung am 4. November 2025 zugestimmt.

Durch das Gesetz werden keine Kosten entstehen.

Die Biirgerschaft (Landtag) berat und beschlie3t den Gesetzentwurf in der 1.
und 2. Lesung in der nachsten Sitzung (12. November bis 13. November
2025).



Bremisches Gesetz zum Abkommen zur Anderung des Abkommens iiber die
Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik (ZLS)

Vom

Der Senat verkiindet das nachstehende, von der Burgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:

Artikel 1

Dem am 4. November 2024 von der Freien Hansestadt Bremen unterzeichneten
Abkommen zur Anderung des Abkommens uber die Zentralstelle der Lander fur
Sicherheitstechnik wird zugestimmt. Das Abkommen wird nachstehend veroffentlicht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkindung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem § 3 in Kraft tritt, ist im Gesetz-
blatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu geben.

Bremen,

Der Senat



) Abkommen
zur Anderung des Abkommens
uber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik

Das Land Baden-Wurttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein,

der Freistaat Thiringen

— nachstehend ,Lander” genannt —

schlieBen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustimmung ihrer gesetzgebenden
Korperschaften, nachstehendes Abkommen zur Anderung des Abkommens uber die
Zentralstelle der Lander fur Sicherheitstechnik:



§1

Anderung
des Abkommens
uber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik

Das Abkommen Uber die Zentralstelle der Lander fur Sicherheitstechnik vom
16. Dezember 1993, das zuletzt durch Abkommen vom 20. Juli 2015 geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Artikel 2 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
»(1) Die Tatigkeit der ZLS hat zum Ziel, im Rahmen

1. des allgemeinen Produktsicherheitsrechts und des besonderen
Produktsicherheitsrechts in den folgenden Bereichen:

a) Aerosolpackungen,

b) umweltbelastende Gerauschemissionen von zur Verwendung
im Freien vorgesehenen Geraten und Maschinen,

c) Maschinen,

d) Spielzeug,

e) Sportboote und Wassermotorrader,
f) einfache Druckbehalter,

g) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Ver-
wendung in explosionsgefahrdeten Bereichen,

h) Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt,

i) Aufzlige und Sicherheitsbauteile fur Aufzlige,

j) Druckgerate,

k) personliche Schutzausriustungen und

) Gerate zur Verbrennung gasformiger Brennstoffe,

2. des Gefahrgutbeférderungsgesetzes und der auf diesem Gesetz
beruhenden Rechtsverordnungen,

3. des Sprengstoffrechts,



4. der Abkommen der Europaischen Gemeinschaft oder der
Europaischen Union mit Drittstaaten Uber die gegenseitige
Anerkennung von Konformitatsbewertungen,

5. des Gesetzes Uber Uberwachungsbedurftige Anlagen und der auf
diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen sowie

6. der Rohrfernleitungsverordnung,

in der jeweils gultigen Fassung, den in der Bundesrepublik Deutschland
erreichten Stand der Produkt- und Anlagensicherheit sowie des Arbeits-
schutzes zu halten und zu verbessern, auch im Hinblick auf den sicheren
Transport gefahrlicher Guter. Die Tatigkeit der ZLS im Rahmen der Ab-
kommen der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union
mit Drittstaaten Uber die gegenseitige Anerkennung von Konformitatsbe-
wertungen hat daruber hinaus zum Ziel, inlandischen Pruf- und Zertifizie-
rungsstellen die Moglichkeit zu eréffnen, nach dem Recht der Drittstaaten
zu prufen.”

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

,(2) Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Lander im Bereich der Befugnis-
erteilung, Anerkennung, Zulassung, Notifizierung und Benennung sowie
der Uberwachung und Aufsicht von

1. Konformitatsbewertungsstellen und GS-Stellen nach dem Produkt-
sicherheitsrecht, soweit die unter Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ge-
nannten Bereiche betroffen sind,

2. benannten Stellen nach dem Sprengstoffrecht,

3. benannten Stellen und zugelassenen Prifstellen nach der Orts-
bewegliche-Druckgerate-Verordnung,

4. Prufstellen fir Rohrfernleitungsanlagen nach der Rohrfernleitungs-
verordnung sowie

5. Prifstellen als zugelassene Uberwachungsstellen nach dem Ge-
setz Uber Uberwachungsbedurftige Anlagen sowie der auf diesem
Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen.

Der ZLS obliegen hierbei insbesondere auch folgende Aufgaben:

1. Erarbeitung von Anforderungen, die an die in Satz 1 genannten
Stellen zu stellen sind,

2. Erstellung von Gutachten auf Antrag im Einzelfall,

3. Erarbeitung von Leitlinien fur die Anforderungen sowie Anerken-
nung von Regelwerken, die bei der Prifung, Inspektion und
Zertifizierung zu beachten sind.”



c)

e)

In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort ,Gemeinschaft die Worter
,oder der Europaischen Union“ eingeflgt.

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Die ZLS vollzieht die koordinierenden Aufgaben der Marktiber-
wachungsbehdorden der Lander insbesondere im Sinne von Artikel 13,
Artikel 30, Artikel 32, Artikel 34 und Artikel 35 der Verordnung (EU)
2019/1020 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni
2019 Uber Marktiberwachung und die Konformitat von Produkten sowie
zur Anderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG)

Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABI. L 169 vom 25.06.2019, S. 1) im
Rahmen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten Bereiche. Der
ZLS obliegen hierbei insbesondere folgende Aufgaben:

1. zentraler Ansprechpartner fur oberste Marktuberwachungsbehor-
den anderer Mitgliedstaaten,

2. zentraler Ansprechpartner fur die Generalzolldirektion fur alle Fra-
gen der Marktiberwachung,

3. Bereitstellung der fur die Marktiberwachung erforderlichen
Normen,

4. Koordinierung von formellen Einwanden der Lander gegen
harmonisierte Normen,

5. Ansprechpartner fur die Produktinfostellen der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung,

6. Koordinierung der Gerateuntersuchungsstellen der Lander und
Geschéftsstelle des Arbeitskreises der Gerateuntersuchungsstellen
der Lander,

7. Koordinierung und Unterstlutzung der Marktuberwachung bei der
Uberwachung des Online-Handels,

8. Erarbeitung von Marktiberwachungsauftragen aufgrund von
RAPEX/Safety-Gate-Meldungen oder sonstigen Informationen,

9. Unterstutzung der Marktiiberwachungsbehdérden der Lander bei
Vollzugs- und Amtshilfefragen,

10. Koordinierung von organisatorischen ICSMS-Anfragen und
technische Unterstutzung fur die Marktuberwachungsbehorden der
Lander.”

In Absatz 5 werden nach dem Wort ,vollzieht* die Worter ,in den in Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten Bereichen® eingefligt und die Worter
,im Sinne von § 26 Abs. 2 des Produktsicherheitsgesetzes® werden durch
die Worter ,nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU)
2019/1020, § 8 Absatz 2 des Marktiberwachungsgesetzes in Verbindung
mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020 und nach



den diesen Vorschriften vorgehenden Regelungen der in Anhang | der
Verordnung (EU) 2019/1020 angefuhrten Harmonisierungsrechtsvorschrif-
ten, jeweils” ersetzt.

In Absatz 6 werden nach dem Wort ,vollzieht* die Worter ,in den in Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 3 genannten Bereichen® eingefugt und
die Worter ,im Sinne von § 26 Absatz 2 des Produktsicherheitsgesetzes*
werden durch die Worter ,nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung
(EU) 2019/1020, § 8 Absatz 2 des Marktiberwachungsgesetzes in Ver-
bindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020 und
nach den diesen Vorschriften vorgehenden Regelungen der in Anhang |
der Verordnung (EU) 2019/1020 angefuhrten Harmonisierungsvorschrif-
ten, jeweils” ersetzt.

Absatz 7 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Woérter ,vom Bundesrat benannten EG-
Richtlinienvertreter” durch die Worter ,Beauftragten des Bundesrates
in Beratungsgremien der EU (Richtlinienvertreter) in den in Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten Bereichen® ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort ,Richtlinien“ die Wérter ,,und
Verordnungen der Europaischen Gemeinschaft oder der Euro-
paischen Union“ eingefligt.

Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

»(8) Die Lander werden erméachtigt, durch Verwaltungsabkommen mit
einstimmiger Zustimmung des Beirates der ZLS weitere, nicht hoheitliche
Aufgaben in den in Absatz 1 genannten Bereichen zu Ubertragen.”

Artikel 3 wird wie folgt geandert:

a)

In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort ,Beirat* die Worter ,geman
Artikel 4 Absatz 6“ eingefugt und die Worter ,ab dem Haushalt 1993*
gestrichen.

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Landeranteile werden gemal’ dem jeweils gultigen Kdnigsteiner
Schlussel errechnet.”

In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort ,Juni“ durch das Wort ,September*
ersetzt.

Absatz 5 wird aufgehoben.



3. Artikel 4 wird wie folgt gefasst:

,Artikel 4
Beirat

(1) Zur Beratung der ZLS sowie als Instrument zur Mitwirkung der Lander wird
ein Beirat eingerichtet.

(2) Jedes Land benennt ein ordentliches Mitglied sowie eine Stellvertretung
und entsendet das Mitglied oder die Stellvertretung in den Beirat.

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschaftsordnung. Die Geschaftsordnung und
deren Anderung sind mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Lander zu
beschliel3en.

(4) Der Beirat ist Uber die Tatigkeit der ZLS zu informieren. Zu diesem Zweck
erstellt die ZLS spatestens bis zum 31. Marz des laufenden Jahres einen Jahres-
bericht Uber das Vorjahr. Auf Verlangen des Beirats oder eines seiner Mitglieder
sind dem Beirat oder dem einzelnen Beiratsmitglied Unterlagen zur Verfligung zu
stellen oder Akteneinsicht zu gewahren.

(5) Der Beirat erarbeitet Richtlinien fir die Tatigkeit der ZLS. Die ZLS legt
diese Richtlinien ihrer Tatigkeit zugrunde.

(6) Der Beirat berat den von der ZLS erstellten Haushaltsentwurf vor und gibt
eine Empfehlung ab. Zur Weitergabe an die Finanzminister und -senatoren der
Lander ist eine einstimmige Empfehlung notwendig.

(7) Jedes Land hat eine Stimme. Der Beirat ist beschlussfahig, wenn in der
Sitzung mindestens die Halfte der Lander durch ein ordentliches Mitglied oder die
Stellvertretung vertreten ist. Der Beirat fasst seine Beschlusse mit der Mehrheit
von zwei Dritteln aller anwesenden Lander, wenn in diesem Abkommen nichts
Anderes geregelt ist.

(8) Die Bundesministerien haben ein Gast- und Rederecht, soweit sie in
fachspezifischen Belangen beruhrt sind.

(9) Eine schriftliche Beschlussfassung durch samtliche Lander ist mdglich,
wenn nicht mehr als drei Lander widersprechen; Absatz 7 Satz 1 und 3 gilt
entsprechend.

(10) Der Beirat wahlt aus seiner Mitte ein Mitglied, das fur die Dauer von zwei
Jahren den Vorsitz fuhrt. Ebenfalls durch Wahl wird eine Person bestimmt, die
die Stellvertretung wahrnimmit.

(11) Der Beirat tritt mindestens einmal jahrlich zu einer ordentlichen Sitzung
zusammen. Auf Antrag von mindestens drei Landern muss er zu einer aul3er-
ordentlichen Sitzung zusammentreten. Das vorsitzflhrende Mitglied beruft die
Sitzungen ein und leitet sie; die Tagesordnung wird von ihm aufgestellt.”



4. In Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 werden das Komma und die Woérter ,erstmals zum
31. Dezember 1995 gestrichen.

§2

Weitere Anderung
des Abkommens
uber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Abkommens uber die Zentralstelle der Lander fur
Sicherheitstechnik vom 16. Dezember 1993, das zuletzt durch § 1 dieses Abkom-
mens geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefugt:

,4. Prufstellen fur Tanks nach der Gefahrgutverordnung Stral3e, Eisenbahn
und Binnenschifffahrt,”.

2. Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.
§3
Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt am Tag nach der letzten Verkindung in den Landern in
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. Januar 2026 in Kraft.

Bremen,

Der Senat



Begriindung

I. Allgemeine Begriindung

Die ZLS ist eine zentrale Behorde, die fir alle 16 Bundeslander Aufgaben aus den Bereichen
der Produktsicherheit, der iberwachungsbediirftigen Anlagen, des Gefahrgutrechts und der
Rohrfernleitungsanlagen tGbernimmt. Die ZLS sitzt in Minchen und gehdrt zum Bayerischen
Staatsministerium fur Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV). |hre Aufgaben, Finanzierung
und Organisation sowie die Mitwirkungsrechte der Lander sind per Landerstaatsvertrag
geregelt.

Das entsprechende ,Abkommen Uber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik” von
1993 wurde zuletzt 2015 geéndert und steht derzeit wieder zur Anderung an. Durch das
Inkrafttreten des neugefassten ProdSG, UAnIG und MUG sind einzelne
Gesetzesverweisungen im Staatsvertrag nicht mehr zutreffend. Aulerdem ist der Bedarf
hinzugetreten, der ZLS weitere neue Aufgaben zu Ubertragen bzw. schon Ubernommene
Aufgaben festzuschreiben, da die ZLS hierfiir geeignet und die Ubertragung der Aufgaben
auf die ZLS wirtschaftlich ist.

Das aktuelle Anderungsvorhaben geht zuriick auf die Initiative der ZLS, die den Beirat der
ZLS als Landervertretung bereits 2021 Uber das Inkrafttreten des neugefassten ProdSG,
UANIG und MUG informiert hat. Dadurch waren einzelne Gesetzesverweisungen im
Staatsvertrag nicht mehr zutreffend. Seitdem ist der Bedarf hinzugetreten, der ZLS weitere
neue Aufgaben zu Ubertragen bzw. schon Ubernommene Aufgaben festzuschreiben, da die
ZLS hierfir geeignet und die Ubertragung der Aufgaben auf die ZLS wirtschaftlich ist. Wegen
des Aufgabenzuwachses soll sich der finanzielle Beitrag der Lander erhéhen.

2024 wurde der ASMK durch das StMUV der im ZLS-Beirat abgestimmte Entwurf eines
geanderten Staatsvertrages zur Beschussfassung zugeleitet. Die ASMK hat diesem per
Umlaufbeschlussverfahren ihre Zustimmung gegeben. Im Nachgang hat die FMK den
Beschluss der ASMK zustimmend zur Kenntnis genommen. Eine ausfuhrliche Begrindung
zum geanderten Staatsvertrag ist den Landern durch das StMUV zugegangen und als
Anlage beigefiigt.

ll. Einzelbegriindungen
Zu Artikel 1

Mit Artikel 1 wird dem beigefligten Abkommen zur Anderung des Abkommens Uber die
Zentralstelle der Lander fir Sicherheitstechnik (ZLS) zugestimmt. Gleichzeitig wird das
Abkommen veroffentlicht.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes und bestimmt, dass der Tag des Inkrafttretens
des Abkommens im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu machen ist.



Begriindung des Abkommens zur Anderung des Abkommens Uiber
die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik -

A. Allgemeines zur Anderung des Abkommens

Die Anderung des (staatsvertraglichen) Abkommens Uber die Zentralstelle der Lander
fur Sicherheitstechnik (ZLS) verfolgt folgende Zielsetzungen:

Durch das Inkrafttreten des neugefassten Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und
des Gesetzes Uber uberwachungsbediirfige Anlagen (UAnIG) sind einzelne
Gesetzesverweisungen und Begrifflichkeiten im Staatsvertrag nicht mehr zutreffend
und mussen angepasst bzw. erganzt werden.

Weiterer Anderungsbedarf ergibt sich zudem durch das neue Marktliiberwachungsge-
setz vom 9. Juni 2021 (MUG), das der Durchfuhrung der neuen EU-Marktiberwa-
chungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/1020) dient. Die bisher im ProdSG enthal-
tenen Bestimmungen zum Recht der Marktiiberwachung wurden entnommen und in
einem eigenen Gesetz, dem MUG, neu gefasst.

Zuséatzlich werden im Rahmen dieses Anderungsabkommens Aufgaben, die bereits im
Konzeptpapier von 2013 niedergelegt wurden und von der ZLS in den letzten Jahren
wie vereinbart nach und nach Gibernommen worden sind, staatsvertraglich fixiert. So
werden die neuen Aufgaben der ZLS aufgrund des zuletzt am 02.03.2023 geénderten
Gesetzes Uber explosionsgefahrliche Stoffe in das geénderte Abkommen aufgenom-
men. Das Konzeptpapier (,Optimierung des Vollzugs im Bereich des Gerate- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes - Konzept fiir eine Zentralstelle der Lander fur Marktuberwa-
chung unter dem Dach der Zentralstelle der Lander fur Sicherheitstechnik®) wurde erst-
mals im September 2009 von der ZLS erstellt und beinhaltete Aufgaben im Bereich
der Marktiiberwachung, die, beginnend ab dem 01.01.2013, bis 2017 auf die ZLS tber-
tragen wurden. Das Konzeptpapier wurde in verschiedenen Gremien der Lander (Ar-
beitsausschuss Marktiiberwachung (AAMii), Landerausschuss fur Arbeitsschutz und
Sicherheitstechnik (LASI) sowie dem Beirat) vorgestellt, diskutiert und letztlich be-
schlossen. Im gleichen Zug wird der Vertragstext um veraltete Textbausteine bereinigt,
die ihre Bedeutung fiir die heutige Arbeit der ZLS verloren haben.

Auferdem soll bei der ZLS eine neue Vollzugsaufgabe staatsvertraglich verankert wer-
den. So soll mit Wirkung vom 01. Januar 2026 die Zulassung von Prifstellen fur Tanks
nach der Gefahrgutverordnung Strae, Eisenbahn und Binnenschiffart tbernommen
werden.

Im Rahmen des Aufgabenbereichs ,Sprengen” soll die ZLS die Richtlinienvertretung
und dazugehérige Marktiiberwachungsaufgaben tbernehmen.

B. Anpassung an neues ProdSG - UAnIG



Das Gesetz zur Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes und zur Neuordnung des
Rechts der Giberwachungsbeddirftigen Anlagen vom 27. Juli 2021 wurde am 30. Juli
2021 im Bundesgesetzblatt verdffentlicht (BGBI. | S. 3146 ff.). Mit Inkraftireten des
Gesetzes haben sich folgende Anderungen ergeben:

Das Produktsicherheitsgesetz wurde neu gefaést und an die Marktiiberwachungsver-
ordnung (EU) 2019/1020 und das bereits veréffentlichte Marktliberwachungsgesetz
(MUG) angepasst.

Erlassen wurde ferner das neue Gesetz Uber Uberwachungsbedurftige Anlagen
(UANIG). Es regelt den sicheren Betrieb von Uberwachungsbedurftigen Anlagen. Mit
den separaten Regelungen zu Aspekten der Marktiiberwachung und des Betriebs von
tberwachungsbediirftigen Anlagen wird das neue ProdSG damit zu einem Gesetz, das
ausschliel3lich die Produktsicherheit regelt.

Die geédnderten Rechtsvorschriften traten riickwirkend zum 16. Juli 2021 in Kraft. Da -
die ZLS ihre Vollzugsaufgaben nach geltendem Recht vollziehen muss und vollzieht
(vgl. Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 des Abkommens tiber die ZLS), nimmt die ZLS ihre
diesbezuglichen Aufgaben bereits seit 16. Juli 2021 nach dem neuen ProdSG, UANIG
und MGG wahr. Im Nachgang werden nun auch die Formulierungen des Abkommens
an das neue ProdSG, UAnIG und MiG angepasst.

Die seit dem 16. Juli 2021 in Kraft getretenen Anderungen sind weitestgehend durch
die Aufteilung der bisherigen Inhalte des ProdSG auf das neue ProdSG, UANIG und
MGG bedingt und haben so gut wie keine Auswirkungen auf den Vollzug. Die Ande-
rungen des ProdSG bereinigen das Gesetz lediglich im Hinblick auf die unmittelbar
geltenden Marktiiberwachungsregelungen der Verordnung (EU) 2019/1020 und des
MUG. Das neue UAnIG verursacht ebenfalls keine Vollzugsschwierigkeiten, da es die
vormals in Abschnitt 9 des ProdSG enthaltenen Regelungen zwar redaktionell neu
fasst, inhaltlich jedoch unverandert fortfiihrt. Durch die Ubernahme von Regelungen,
die bisher in L&nderverordnungen getroffen sind, und durch den Wegfall entsprechen-
der auf die Lander ausgestellter Verordnungserméchtigungen ist daher von einer Ver-
einfachung des Vollzugs und einer Entlastung der Vollzugsbehérden auszugehen (vgl.
auch die Begriindung zu Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Produktsicher-
heitsgesetzes und zur Neuordnung des Rechts der Uberwachungsbediirftigen Anla-
gen, BT-Drs. 19/28406).

C. Zu den einzelnen Anderungen

.Zu §1

1. Zu Nummer 1 - Artikel 2



Der Produktbereich ,Gefahrstoffrecht* (ehemals Spiegelstich 5) wird mangels prakti-
scher Relevanz aus dem Katalog der Zusténdigkeitsbereiche entfernt. Nach der Erst-
fassung des Staatsvertrages hatte die ZLS tatséchlich Aufgaben im Bereich des Ge-
fahrstoffrechts wahrgenommen. Mittlerweile wurden diese an andere Stellen abgege-
ben, sodass der Bereich fiir die ZLS keine praktische Relevanz mehr innehat. Es be-
stehen in diesem Bereich weitreichende Sonderzustandigkeiten anderer Behorden.

Die Spiegelstriche wurden durch eine numerische Aufzéhlung ersetzt, um eine bes-
sere Zitierfahigkeit und Ubersichtlichkeit zu férdern.

a) Zu Nummer 1a) - Artikel 2 Absatz 1

aa) Satz1 Nummer 1

Der Begriff des ,Produktsicherheitsgesetzes" wird durch ,allgemeines Produktsicher-
heitsrecht und besonderes Produktsicherheitsrecht ersetzt, wobei die einzelnen Pro-
duktbereiche, fiir welche die ZLS zusténdig sein soll, explizit genannt werden. So wird
die Zustandigkeit der ZLS eindeutig und abschlieBend geregelt und der weite Bereich
des Produktsicherheitsrechts eingegrenzt. Gleichzeitig soll die Formulierung ermégli-
chen, zukinftige Anderungen im Produktsicherheitsrecht - vor allem im Hinblick auf
die bevorstehende Anderung der Rechtsgrundlagen durch die européische Produktsi-
cherheitsverordnung — zu erfassen.

bb) Satz1 Nummer 2

Durch die Aufnahme der auf dem Gesetz tiber die Beforderung gefahrlicher Giiter be-
ruhenden Rechtsverordnungen werden samtliche Rechtsgrundlagen auf Bundes-
ebene erfasst und der Rechtsbereich umfassender definiert. So wird der bereits im
Rahmen der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung tétigen ZLS in Zukunft bei-
spielsweise auch eine Zustandigkeit im Rahmen der Verordnung Gber die innerstaatli-
che und grenziiberschreitende Beférderung geféhrlicher Giter auf der Stra3e, mit Ei-
. senbahnen und auf Binnengewassern, ermoéglicht. AuRerdem werden die Formulie-
rungen im Absatz 1 vereinheitlicht.

cc) Satz1 Nummer 3

Mit der Ubernahme des allgemeinen Begriffs des ,Sprengstoffrechts” in den Staats-
vertrag werden kiinftige Rechtsénderungen flexibel beriicksichtigt. Zudem ermdglicht
die angestrebte Anpassung auch die Ubertragung von Aufgaben an die ZLS im Be-
reich Sprengen, sollten diese Aufgaben in Zukunft auRerhalb des Sprengstoffgesetzes
geregelt sein.

dd) Satz 1 Nummer 4



Es wird ,oder der Europaischen Union“ erganzt, um ausdriicklich sowohl alte, von der
Européischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab dem 01. De-
zember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon, geschlossenen Ab-
kommen mit der Européischen Union als Rechtsnachfolgerin zu erfassen.

ee) Satz1 Nummer5

Mit der Neuordnung des Rechts der iberwachungsbediirftigen Anlagen im Jahre 2021
wurde eine neue Rechtsgrundlage fiir die Arbeit der ZLS geschaffen, welche in den
Staatsvertrag aufzunehmen ist. Nachdem die bislang in den §§ 34 bis 38 ProdSG a.
F. erfassten Regelungen zum Recht der Gberwachungsbediirftigen Anlagen inhaltlich
unverandert in das UANIG Gibernommen wurden, ist eine entsprechende Aufnahme
des Gesetzes in den Katalog veranlasst. Aufgrund der Abtrennung aus dem ProdSG
wird der Bereich im Gleichklang mit der Ausgliederung der Regelungen gesondert als
neue Nummer 5 aufgenommen. Zur Definition des Bereiches und der rechtlichen
Grundlagen werden der Gesetzestitel genannt und die auf diesem Gesetz beruhenden
Rechtsverordnungen aufgenommen. So sollen auch spatere Anderungen der gesetz-
lichen Grundlagen, wie beispielswiese gesonderte Verordnungen auf Grundlage von
§ 31 UANIG insbesondere zur Regelung von bestimmten Anlagengruppen, erfasst
sein.

ff) Satz 2

Es wird ,oder der Europaischen Union*“ ergénzt, um ausdriicklich sowohl alte, von der
Europaischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab dem 01. De-
zember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon geschlossene Ab-
kommen mit der Européischen Union als Rechtsnachfolgerin zu erfassen.

b) Zu Nummer 1b) - Artikel 2 Absatz 2

Die Anderungen in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 beruhen auf den vergangenen Anderun-
gen der gesetzlichen Grundlagen im Rahmen der unterschiedlichen Produktbereiche
und der Benutzung unterschiedlicher Terminologie in den einzelnen Gesetzen. Die
Gesetzesanderungen hatten eine Ausweitung der Aufgaben der ZLS zur Folge, welche
nun in den Vertragstext aufgenommen werden. ,Soweit dafiir nicht eine andere Be-
hoérde zusténdig ist* wurde gestrichen, da der Staatsvertrag die Aufgaben der ZLS
nunmehr konkret abschlieRend regelt. Eine Zustandigkeit anderer Behdrden kommt
damit nicht in Betracht.

Die Spiegelstriche wurden durch eine numerische Aufzéhlung ersetzt, um eine bes-
sere Ubersichtlichkeit und Zitierfahigkeit zu erreichen.

aa) Satz 1 Nummer 1



Die vorgenommenen Anpassungen stehen mit dem am 16. Juli 2021 in Kraft getrete-
nen Gesetz zur Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes und zur Neuordnung des
Rechts der tiberwachungsbediirftigen Anlagen vom 27. Juli 2021 in Zusammenhang:

Der Begriff des ,Produktsicherheitsgesetzes” wird durch den allgemeineren Begriff
des ,Produktsicherheitsrechts ersetzt. Auf diese Weise werden auch die Aufgaben
der ZLS im Bereich des Produktsicherheitsrechts von der Zusténdigkeitsregelung des
Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Spiegelstrich 1 erfasst, die auBerhalb des ProdSG geregelt
sind. Gleichzeitig wurden die Zusténdigkeitsbereiche auf die in Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 genannten beschrankt. Durch die geénderte Formulierung werden séamtliche
bereits existierende bzw. in Zukunft ergehende Durchfiihrungsgesetze zu Verordnun-
gen der EU im Bereich der Produktsicherheit (z.B. PSA-DG, Gasgerate-DG) einbezo-
gen. Der Bereich der iberwachungsbedurftigen Anlagen wird einheitlich zur Ausglie-
derung aus dem Produktsicherheitsgesetz als gesonderter Punkt gefasst (Absatz 1
Satz 1 Nummer 5).

bb) Satz 1 Nummer 2

Mit der Ubernahme des allgemeinen Begriffs des ,Sprengstoffrechts® in den Staats-
vertrag werden kiinftige Rechtsanderungen flexibel beriicksichtigt. Die ZLS wird hier
als Vertretung der Lander im Bereich Benennung und Uberwachung neben dem
Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat tatig. Nach § 5e SprengG liegt
auch dort eine Zustandigkeit fur diese Bereiche.

cc) Satz1 Nummer 3

Im Bereich der ortsbeweglichen Druckgerate (Gefalte und Tanks fiir die Klasse 2)
gibt es mit der EU-Richtlinie 2010/35/EU (TPED) bereits seit langem ein harmonisier-
tes System, mit dem Ziel, die Beférderungssicherheit und gleichzeitig den freien Wa-
renverkehr dieser Druckgeréate zu gewahrleisten und die Tatigkeit von Benannten
Stellen zu regeln.

Es wurde die amtliche Bezeichnung ,Ortsbewegliche-Druckgeréte-Verordnung® ver-
wendet.

dd) Satz1 Nummer 5

Mit der Neuordnung des Rechts der Gberwachungsbediirftigen Anlagen im Jahre
2021 wurde eine neue Rechtsgrundlage fir die Arbeit der ZLS geschaffen, welche in
den Staatsvertrag aufzunehmen ist. Nachdem die bislang in den §§ 34 bis 38
ProdSG a. F. erfassten Regelungen zum Recht der Uberwachungsbedurftigen Anla-
gen inhaltlich unveréndert in das UANIG tbernommen wurden, war dieses in Artikel 2
Absatz 2 Satz 1 als gesonderter Katalogpunkt aufzunehmen.
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ee)Streichung Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 alte Fassung

Nach der Neufassung durch Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 kann aufgrund der Dopplung der
Aufgabennennung zur Vereinfachung und Verkiirzung des Vertragstextes Artikel 2 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2 gestrichen werden. Die Nummern 3 und 4 werden daher zu
den Nummern 2 und 3.

¢) Zu Nummer 1c) - Artikel 2 Absatz 3 Satz 1

Es werden die Woérter ,,oder der Europaischen Union* erganzt, um ausdricklich sowohl
alte, von der Europaischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab
dem 01. Dezember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon, ge-
schlossenen Abkommen mit der Europ&ischen Union als Rechtsnachfolgerin zu erfas-
sen.

d) Zu Nummer 1d) - Artikel 2 Absatz 4

aa) Satz1

Die teilweise Aufhebung der Verordnung (EG) Nummer 765/2008 macht einen geén-
derten Verweis auf die entsprechenden Regelungen in der neuen Marktiiberwa-
chungsverordnung Verordnung (EU) 2019/1020 erforderlich. Die weiteren Anderungen
in Artikel 2 Absatz 4 Satz 1 stehen mit den vorgenommenen Anpassungen betreffend
die Aufgabenbereiche der ZLS in Zusammenhang. Der Bereich ,Sprengstoff* wird
durch den Verweis auf Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in den Aufgabenbereich aufgenom-
men.

bb) Satz 2 Nummer 2

Mit dem neu eingefiigten Begriff ,Generalzolldirektion“ wird die Uberfiihrung der Bun-
desfinanzdirektionen mit dem Gesetz zur Neuorganisation der Zollverwaltung vom 3.
Dezember 2015 (BGBI. | S. 2178 ff.) zum 01. Januar 2016 in die Generalzolldirektion
Rechnung getragen. '

cc) Satz2 Nummern 3 bis 7

Die in Artikel 2 Absatz 4 neu geschaffenen Nummern 3 bis 7 sehen - mit Ausnahme
von Artikel 2 Absatz 4 Nummer 7 - keine neuen Vollzugsaufgaben fir die ZLS vor.
- Vielmehr wird lediglich eine detaillierte Auflistung all derer Aufgaben angestrebt, wel-
che der ZLS im Verlauf der letzten Jahre stufenweise (ibertragen worden sind und
seitdem von ihr vollzogen werden. Diese beruhen im Wesentlichen auf den Vereinba-
rungen der Lander im Rahmen des Konzeptpapiers von 2013. Hierzu im Einzelnen:
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Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3:Bereitstellung der fur die Marktiberwa-
chung erforderlichen Normen

Seit 2016 koordiniert die ZLS die Bereitstellung von Normen fur die Markt-
tberwachungsbehdérden. DIN-Normen kénnen tber die Online-Plattform PE-
RINORM bestellt werden. Fir VDE Normen steht seit 2018 die VDE Normen-
bibliothek zur Verfligung. Beide Plattformen werden von Mitarbeitern der
Marktiberwachungsbehdérden regelmafig genutzt.

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4: Koordinierung von formellen Einwéan-
den gegen harmonisierte Normen

Im Falle von begriindeten Zweifeln an der Sicherheit von Produkten, welche
jedoch grundsétzlich den im Amtsblatt der Européaischen Union veréffentlichten
Harmonisierungsvorschriften entsprechen, koordiniert die ZLS diese formellen
Einwande der Marktiiberwachungsbehdrden gegen die entsprechende harmo-
nisierte Norm. '

Begriindete Zweifel sind dann gegeben, wenn zu vermuten ist, dass ein nach
einer gelisteten Norm hergestelltes Produkt die Sicherheitsanforderungen ge-
geniiber der zugehdrigen Rechtsvorschrift dennoch nicht erflllt, beispielsweise
infolge eines Unfalls oder aufgrund von Produktpriifungen im Rahmen der
Markttiberwachung.

Die Rolle der ZLS ist die Unterstiitzung der einsprechenden Marktiberwa-
chungsbehérde, indem sie zunachst den gestellten Einwand auf Plausibilitat
pruft, woflr der zustandige Richtlinienvertreter eingebunden wird. Erscheint die
Argumentation der Markttiberwachungsbehdérde nach erstmaliger Bewertung
weiterhin nachvollziehbar, so werden geeignete Expertenkreise eingebunden,
beispielsweise EKs der Stellen, betroffene Verbande, ggf. der Arbeitsausschuss
Marktiiberwachung (AAMU) oder die Kommission fur Arbeitsschutz und Nor-
mung (KAN). Kommt die ZLS zu der Auffassung, dass der Einwand gerechtfer-
tigt ist, so leitet sie diesen an die Geschéftsstelle des AfPS bei der BAUA weiter.

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der ZLS und der Marktiberwa-
chungsbehdérde bleiben die Befugnisse gemaf § 4 Absatz 3 Satz 1 ProdSG und
§ 5 Absatz 3 Satz 1 ProdSG unberthrt.

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 Ansprechpartner fiur die Produktin-
fostelle der Bundesanstalt fir Materi-
alforschung und — prifung

Die ZLS fungiert bereits seit mehreren Jahren als Anlaufstelle fur die Produk-
tinfostelle der Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung. Die Bun-
desanstalt fur Materialforschung und —prifung ist auf das Fachwissen der
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Marktiberwachungsbehérden angewiesen, weshalb entsprechende Anfra-
gen erfolgen. Diese werden zentral Giber die ZLS abgewickelt.

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 6 Koordinierung der Geréteuntersu-
chungsstellen der Lander und Ge-
schéftsstelle des Arbeitskreises der
Gerateuntersuchungsstellen der Lan-
der

Das Konzept zur Koordinierung von landeriibergreifenden Priifméglichkeiten
der Gerateuntersuchungsstellen, das der AAMiU 2018 verabschiedet hat, wird
von der ZLS seitdem als Routineaufgabe wahrgenommen.

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 7 Koordinierung und Unterstiitzung der
Markttiberwachung bei der Uberwa-
chung des Online-Handels

In der 43. AAMU-Sitzung im November 2021 wurde das Konzept der Projekt-
gruppe ,Internethandel” zur Stérkung eines landeriibergreifenden Vorgehens
der Marktiiberwachung beim Handel von Produkten im Internet verabschiedet
(Top | V.2). Ziel des Konzeptes ist eine effiziente aktive Marktiiberwachung im
Onlinehandel durch strukturiertes, abgestimmtes Handeln. In dem verabschie-
deten Konzept wird die ZLS als zentrale Stelle fiir die Recherche im Zusam-
menhang mit der Marktiiberwachung des Online-Handels eingesetzt. Folgende
Aufgaben werden danach bei der ZLS gebiindelt:

- Koordinierung der Online-Marktiberwachung,

- Transparenz und Kommunikation mit den Marktiiberwachungsbehérden

und den Online-Schnittstellen und
- Sammlung von Vollzugserfahrungen.

Dén Bundesléndern soll es ausdriicklich méglich bleiben, entsprechende
Aufgaben selbststandig wahrzunehmen.

dd) Satz2 Nummer 8

Die Verschiebung des urspriinglichen Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 ist eine
Folge der Einfugung der Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 7. Der Begriff ,Sa-
fety-Gate” wurde aufgenommen, um der neuen Produktsicherheitsverordnung gerecht
zu werden. Danach wird Rapex modernisiert und damit zu ,Safety-Gate*.

ee) Satz2 Nummer9



Die Unterstitzung der Marktiiberwachungsbehorden der Lander durch die Lander
beschrankt sich nicht auf Vollzugsfragen, sondern umfasst auch Amtshilfefragen,
so dass es notwendig erscheint, letztere hier vertraglich aufzunehmen.

Die Verschiebung des Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 9 ist eine Folge der Einflgung
der Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 7. '

ff) Satz 2 Nummer 10

Durch das Inkrafttreten des neuen Marktiiberwachungsgesetzes (MiUG) wurden die
Aufgaben im Bereich ICSMS an die BAUA Ubertragen, die als nationale Kontaktstelle
nun die Vertretung in den EU-Gremien sowie gegeniiber anderen Mitgliedsstaaten
tbernimmt. Die tatsachlichen Aufgaben der ZLS betreffen die Koordinierung von An-
fragen und die technische Unterstiitzung bei der Anwendung ICSMS. Die Anfragen
sind ausschlieRlich organisatorischer Natur und betreffen beispielsweise das Anlegen
von Nutzerkonten.

Bei der gednderten Nummerierung der Aufgabe im urspriinglichen Artikel 2 Absatz 4
Satz 2 Nummer 5 handelt es sich um eine Folgeanderung aufgrund der Einfligung der
Nummern 3 bis 7.

e) Zu Nummer 1e) - Artikel 2 Absatz 5

Aufgrund der Neuregelung des Marktiberwachungsrechts auf européischer und nati-
onaler Ebene in den letzten Jahren ist Artikel 2 Absatz 5 des Staatsvertrages alte Fas-
sung anzupassen. Genannt werden nunmehr die Marktiberwachungsmafinahmen
nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 Absatz 2 MiG in
Verbindung mit Art. 16 Absatz 1 bis 6 Verordnung (EU) 2019/1020 fur den nicht-har-
monisierten Bereich und die speziellen MaRBnahmen nach den in Anhang | der Verord-
nung (EU) 2019/1020 aufgefuhrten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, so-
fern diese Mafinahmen den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1020 nach Art.
2 Absatz 1 Verordnung (EU) 2019/1020 vorgehen. Zur Ergreifung dieser Mal3nahmen
erhalt die ZLS die Befugnisse nach § 7 MUG in Verbindung mit Art. 14 Absatz 4 und 5
Verordnung (EU) 2019/1020 und den in Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1020
angefiihrten Harmonisierungsrechtsvorschriften in den Bereichen des Produktsicher-
heitsrechts und Sprengstoffrechts.

Dér Wille der Lander ist es, dass die Vorschrift nur in Ausnahmeféllen zur Anwendung
kommt. Eine Entscheidung durch die ZLS soll nur unter den in der Vorschrift genann-
ten, engen Voraussetzungen mdéglich sein.

f) Zu Nummer 1f) - Artikel 2 Absatz 6
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Die vorgenommene Anpassung von Artikel 2 Absatz 6 des ZLS-Staatsvertrages be-
rucksichtigt die in den letzten Jahren vollzogene Neuregelung des Rechts der Markt-
Uberwachung. Genannt werden nunmehr die Marktiiberwachungsmafnahmen nach
Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 Absatz 2 MuG in Ver-
bindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 Verordnung (EU) 2019/1020 fir den nicht-har-
monisierten Bereich und die speziellen MaRnahmen nach den in Anhang | der Verord-
nung (EU) 2019/1020 angefiihrten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, wel-
che Teilbereiche des Produktsicherheitsrechtsrechts regelt, sofern diese MaRnahmen
den Bestimmungen den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1020 nach Art. 2
Absatz 1 Verordnung (EU) 2019/1020 vorgehen. Zur Ergreifung dieser MaRnahmen
erhélt die ZLS die Befugnisse nach § 7 MUG in Verbindung mit Artikel 14 Absatz 4 und
5 Verordnung (EU) 2019/1020 und den in Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1020
angefuhrten Harmonisierungsrechtsvorschriften in den Bereichen des Produktsicher-
heitsrechts und Sprengstoffrechts durch Verweis auf den Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
und Nummer 3.

g) Zu Nummer 1g) - Artikel 2 Absatz 7

Die heutige Tétigkeit der ZLS beruht nicht nur auf EU-Richtlinien, sondern auch auf EU-
Verordnungen. Artikel 2 Absatz 7 Satz 2 trégt dem in seiner neuen Fassung Rechnung.
Durch Verweis auf Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 wird die Tétigkeit auf die Berei-
che des Produktsicherheitsrechts und des Sprengstoffrechts begrenzt.

Es wird in Satz 2 ,oder der Européischen Union“ ergénzt, um ausdriicklich sowohl alte,
von der Europdischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab dem
01. Dezember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon geschlossene
Abkommen mit der Européischen Union als Rechtsnachfolgerin zu erfassen.

h) Zu Nummer 1h) - Artikel 2 Absatz 8

Die in Artikel 2 Absatz 8 angesprochenen Verwaltungsabkommen werden, ebenso wie
der Staatsvertrag, nicht mit der ZLS geschlossen, sondern nur zwischen den Landern.
Insofern ist das Wort ,Landesregierungen® durch das Wort ,Lander zu ersetzen. Arti-
kel 2 Absatz 8 ist redaktionell an die Formulierung des Staatsvertrags tiber die Zent-
ralstelle der Lander fiir Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
(ZLG) anzupassen. AuRerdem soll hervorgehoben werden, dass die Lander nur ein-
stimmig Gber eine Aufgabenibertragung nicht hoheitlicher Natur durch Verwaltungs-
abkommen entscheiden kénnen. Zusatzliche Aufgaben hoheitlicher Natur, welche bei-
spielsweise den Erlass von Verwaltungsakten durch die ZLS betreffen, sind aufgrund
des Vorbehalts des Gesetzes nicht durch Verwaltungsabkommen auf die ZLS tiber-
tragbar.

2. Zu Nummer 2 - Artikel 3
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a) Zu Nummer 2a) - Absatz 2 Satz 4

Die in Artikel 3 Absatz 2 Satz 4 festgeschriebene, zeitliche Begrenzung ,ab dem Haus-
halt 1993 hat ihren regulatorischen Zweck erfillt und kann zur Verbesserung der Les-
barkeit ersatzlos gestrichen werden. Im neuen Wortlaut der Vorschrift wird hervorge-
hoben, dass der Haushaltsentwurf nur einstimmig empfohlen werden kann.

b) Zu Nummer 2b) - Absatz 3

Zur Verkiirzung und Vereinfachung des Abkommenstextes wird auf den Konigsteiner
Schlussel verwiesen, anstatt diesen zu definieren.

c) Zu Nummer 2c) - Absatz 4 Satz 1

In Artikel 3 Absatz 4 wird die Falligkeit der Betrage der Lander nach den Anséatzen des
Haushaltsplans vom 30. Juni auf den 30. September verschoben, da gegen Ende des
dritten Quartals bereits genauere Zahlen zum aktuellen Haushalt vorliegen als zur Jah-
resmitte und somit eine zielgenauere Haushaltsplanerfillung erreicht wird.

d) Zu Nummer 2d) - Streichung des Artikel 3 Absatz 5 alte Fassung

Artikel 3 Absatz 5 ist aufzuheben. Die ,ersten drei Haushaltsjahre® seit der Griindung
der ZLS liegen so lange zurtick, dass der Regelung heute keine eigensténdige Bedeu-
tung mehr zukommt.

3. Zu Nummer 3 - Artikel 4

Die Anderung der Vorschrift soll die Praxis besser darstellen und ausdriicklich die M6g- -
lichkeit der Teilnahme von Stellvertretern an Beiratssitzungen hervorheben.

a) Absatz 2

Nach der Anderung mussen die Mitglieder des Beirats nicht mehr zwingend einem
bestimmten Landesministerium angehéren. Es obliegt nunmehr jedem Land selbst ein
Mitglied und einen Stellvertreter zu benennen, welche mit den Bereichen des Artikel 2
Absatz 1 vertraut sind.

b) Absatz 3
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Durch die Geschéftsordnung soll der Beirat die Einzelheiten des Beschlussverfahrens
und der internen Organisation selbst regeln kénnen. Hierbei sollen etwaige Regelun-
gen in diesem Abkommen Vorrang haben, soweit dieselbe Materie durch Abkommen
und Geschéftsordnung geregelt werden sollten.

c) Absatz 4

Der Anspruch auf die Erteilung von Informationen soll dem einzelnen Beiratsmitglied
sowie dem Beirat als Ganzes ermdglichen, auf die die Auskunftsanspriiche Dritter ge-
gen die Lander aufgrund von Informationszugangsgesetzen zu reagieren.

d) Absatz 5

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung. Es handelt sich um Artikel 4 Ab-
satz 4 alte Fassung.

e) Absatz 6

Es wird das Vorgehen beziiglich Haushaltsentwiirfen detaillierter dargestellt und eine
Einstimmigkeit bei der Empfehlung festgelegt.

f) Absatz7

Durch die Anderung soll klargestellt werden, dass Beschliisse grundsétzlich unter An-
wesenheit samtlicher Lander durch ein ordentliches Mitglied oder den Stellvertreter
gefasst werden sollen. Um ein reprasentatives Ergebnis zu erhalten, soll mindestens
die Halfte der Lander zum Zeitpunkt der Beschlussfassung anwesend sein. Grundsatz-
lich soll die Entscheidung in dieser Zusammensetzung getroffen werden. Die wesent-
lichen Grundlagen des Abstimmungsverfahrens werden damit im Abkommen veran-
kert. Die Geschéftsordnung kann Zusatzliches regeln.

g) Absatz 8

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung. Es handelt sich um Artikel 4 Ab-
satz 7 alte Fassung. '

h) Absatz 9

Zur Beschlussfassung soll ausdriicklich ein Umlaufverfahren erméglicht werden. Wird
ein solches durchgefiihrt, sollen grundsatzlich alle Lander beteiligt werden. Ein Wider-
spruch wird sowohl durch das ordentliche Mitglied und den Stellvertreter erméglicht.
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Um méglichst eine Entscheidung durch das ordentliche Mitglied zu erméglichen, sollen
Fristen entsprechend angemessen gesetzt werden.

i) Absatz 10

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung. Es handelt sich um Artikel 4 Ab-
satz 9 alte Fassung.

j) Absatz 11

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung. Es handelt sich um Artikel 4 Ab-
satz 10 alte Fassung. '

4. Zu Nummer 4 - Artikel 6 Absatz 2 Satz 2

Die in Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 vorgesehene, erstmalige Kiindigungsmdéglichkeit des
Staatsvertrages zum 31. Dezember 1995 hat keine tragende Bedeutung mehr und
kann deshalb ersatzlos gestrichen werden.

. Zu § 2

1. Zu Nummer 1 - neuer Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4

Fur Tanks auRerhalb derer zur Beférderung von Gefahrgut der Klasse 2 hat das in-
ternationale Gefahrgutrecht in Form des Ubereinkommens tiber die internationale
Beforderung gefahrlicher Guter auf der Strae (ADR) und der Ordnung tber die inter-
nationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter (RID) lediglich deren materielle
Beschaffenheitsanforderungen festgelegt. Bestimmungen zu Prifstellen und zu zu-
standigen Behérden sind bisher ausschlieBlich auf nationaler Ebene vorhanden.
Dadurch haben sich unterschiedliche Praktiken in den Mitgliedsstaaten entwickelt,
mit nachteiligen Auswirkungen auf die internationale Tétigkeit von Prufstellen und
den Warenverkehr.

Im Sinne einer Vereinheitlichung wurden in Anlehnung an die fir ortsbewegliche
Druckgerate geltende EU-Richtlinie 2010/35/EU (TPED) neue Regelungen zur ge-
genseitigen Anerkennung von Prufstellen fiir Tanks, die nicht fiir die Beférderung von
Gefahrgut der Klasse 2 vorgesehen sind, sowie fur Tankzulassungen und -prifungen
in ADR und RID aufgenommen.

Fur die Umsetzung dieser internationalen Vorschriften in nationales Recht waren fol-
gende Belange zu regeln:
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. Die Festlegung einer zusténdigen Behorde fir die Zulassung von Prifstellen
nach Unterabschnitt 1.8.6.1 in Verbindung mit Absatz 1.8.6.2.2 ADR/RID,

. die Uberwachung der zugelassenen Priifstellen durch die zustandige Behdrde
nach Absatz 1.8.6.2.3 ADR/RID,

. die Méglichkeit zur Anerkennung ausléandischer Priifstellen durch die zustan-
dige Behoérde nach Unterabsatz 1.8.6.2.4.3 ADR/RID und

. den Vollzug der Meldepflichten nach Unterabsatz 1.8.6.2.4.2 ADR/RID: dies
umfasst auch die Veréffentlichung eines Verzeichnisses der zugelassenen Priifstel-
len durch die zustandige Behdérde.

Gemal Artikel 83 des Grundgesetzes sind hierfur die Lander zusténdig. Das
ADR/RID sieht in Unterabschnitt 1.6.3.54 (festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge),
Aufsetztanks und Kesselwagen) sowie in Unterabschnitt 1.6.4.57 (Tankcontainer) bis
zum 31. Dezember 2032 befristete Ubergangsvorschriften firr die Umsetzung vor.

Fir eine sachgerechte Umsetzung soll der Vollzug bundeseinheitlich durch eine zent-
rale Stelle wahrgenommen werden.

Nach Auffassung der fiir das Gefahrgutrecht zustandigen Ressorts der Lander besitzt
die ZLS die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen, nachdem sie bereits im Rah-
men der TPED vergleichbare Aufgaben als Benennende Behdrde wahrnimmt. Fiir
die anzuwendenden Verfahren verweist die TPED auf die EU-Richtlinie 2008/68/EG
Uber die Beférderung geféhrlicher Guter im Binnenland und damit auf die entspre-
chenden Regelungen des ADR/RID. Daher waren die Benannten Stellen nach TPED
und die kunftigen zugelassenen Stellen firr Tanks, die nicht in den Anwendungsbe-
reich der TPED fallen, faktisch dieselben Priiforganisationen.

Zwar kénnten die Ubergangsvorschriften noch bis 31. Dezember 2032 in Anspruch
genommen werden. Die Aufgabeniibernahme durch die ZLS soll im Interesse der
deutschen Priiforganisationen noch vor Ablauf der Ubergangsvorschriften am
31.12.2032 erfolgen, weil diese beabsichtigen, Anerkennungen als Prifstellen im
Ausland zu erlangen und hierfiir gemag den neuen Regelungen in ADR/RID eine Zu-
lassung im Inland zwingend benétigen. Die Aufgabentbertragung soll allerdings ab-
weichend vom restlichen Abkommen erst am 01.01.2026 in Kraft treten.

2. Zu Nummer 2 — Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Nummern 4 und 5 (alte Fassung)

Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Anderung aufgrund der Einfiigung der
Nummer 4.



	1392L
	Bremische Bürgerschaft
	Drucksache 21/1392
	Mitteilung des Senats vom 7. Oktober 2025
	Gesetz zum Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)



	top 20_ANLAGE_Zustimmungsgesetz + Begründung + Änderung Abkommen
	top 20_ANLGE_bf_Zustimmungsgesetz_Abkommen
	Bremisches Gesetz zum Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)
	Artikel 1
	Artikel 2
	Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
	Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
	„Artikel 4 Beirat
	Weitere Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
	Inkrafttreten


	top 20_ANLAGE_Begründung_Zustimmungsgesetz_ZLS
	I. Allgemeine Begründung
	Zu Artikel 2
	Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes und bestimmt, dass der Tag des Inkrafttretens des Abkommens im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu machen ist.


	top 20_ANLAGE_Änderung Abkommen ZLS


